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IV Beil 7. Abteilung :

GEBAUDE FÜR VERWALTUNG . RECHTSPFLLGE - UND GLSETZ¬

GEBUNG : ) : MILTTÄRDBAUTEN ,

2. Abschnitt .

Gerichtshäuser , Straf - und Besserungs - Anstalten ,

1 Kapitel

Gerichtshäuser .

a ) Allgemeines ,

Von + ’ TAEODOR V. LANDAUER 79,

Die Gerichtshäuser vehören zu den bedeutsamsten Öffentlichen ( rebäuden

and nchmen unter den im vorliegenden Abschnitt zusammengefafßten Bauwerken

die erste Stelle ein . Sie haben zu allen Zeiten und bei allen Völkern ihr Go

räiee von den bestehenden Rechtsordnungen erhalten ,

Maisucbend für Anlage und Kinrichtung der deutschen Gerichtshäuser der

Gegenwart sind die mit dem 1 Oktober 1874 in Kraft wetretenen , auf Öffent¬

ichkeit und Mündlichkeit ver !SS uründeten Justizgesetze für das Deutsche Reich

vom 27. Januar 1877 , welche vielfach eine Umgestaltung der früheren Gerichts¬

jehörden und hiermit zugleich eine Anderung der Baulichkeiten zur TFolwve

jatten , in denen jene Behörden zuvor ihre richterlichen Obhegenheiten aus¬

übten . Die vorhandenen Geschäftshäuser der Gerichte mußten grofsenteils durch

entsprechende Anbauten erweitert werden ; an vielen Orten wurde es notwendie ,

sanz neue ( rerichtshäuser zu errichten ,

Es ist nicht bekannt veworden , dafs durch das neue Bürgerliche ( LesCLZ¬

buch für das Deutsche Reich , welches mit dem 1. Januar 1000 in Kraft

vetireten ist , einen nennenswerten Lindluß auf die bauliche ( restaltung der

deutschen Gerichtshäuser ausgeübt werden wird ,

Gleichwie die Rechtsordnungen Englands und Frankreichs alter , ab die¬

jenisze des Deutschen Reiches sind , so haben auch die Gerichtshäuser dieser

Länder schon Finest eine feststchende , Lypische Gestaltung angenommen . Ins¬

Hesondere können die französischen Bauwerke dieser Art in mancher Beziehung

zum Vorbild genommen werden ,

Ehe zu einer näheren Lrörterung der Gebäudeanlage geschritten wird , sei

ein kurzer Rückblick auf die ( rericht - häuser früherer Zeiten geworfen ,
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Genaueres wissen wir von der baulichen Anlage der römischen Gerichts
Stültten , der Kurien und Gerichtsbasiliken ,

Die Tetzteren mögen wohl ihren Namen vom Gerichtshof des Archon
Hastlcirs in Athen erlangt und vielleicht auch einmal griechische Formenbildungen
scehabt haben .
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Das Mittelalter verlegte seine Gerichtsstätten in die KKönigsptalzen slide
6078 ) und Rathäuser , seltener in besonders hierfür errichtete Bauwerke ,
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Erst der Neuzeit war es vorbehalten und infolge der Ausbildung des Ge
richtswesens unerläßlich veworden , zur Ausübung ‘ desselben völlie SerignNete
Grerichtshäuser von größerer und veringerer Ausdehnung zu schaffen .
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